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Impulse für die Zusammenarbeit der IV-Stellen 
mit Ärztinnen und Ärzten

den Ärztinnen und Ärzten in den vier 
Bereichen medizinische Massnah
men für Personen bis zum 20. Le
bensjahr, Eingliederung, vertiefte 
Prüfung des Rentenanspruchs und 
Rentenrevision. 

Wirkungsmodell und Ziele 
der Untersuchung

Eine gute Zusammenarbeit im 
 Einzelfall wird gemäss dem for
schungsleitenden Wirkungsmodell 
der Untersuchung (vgl. Grafik G1) 
durch  folgenden Faktoren begünstigt: 
genü gend zeitliche Ressourcen der 
beteiligten Personen, ein solides Wis
sen über die Handlungsmöglichkeiten 
und grenzen der beteiligten Partner, 
ähnliche und realistische Erwartun
gen und Zielvorstellungen über die 
Zusammenarbeit sowie die gegensei
tige Wertschätzung und das Vertrauen 
der Partner.  Dabei werden diese 
massgeblich von Eigenschaften der 
beteiligten Akteure (IVMitarbeiten
de, Ärztinnen und Ärzte), von den 
Instrumenten, Prozessen und der Ar
beitsweise der IVStellen sowie von 
strukturellen, organisatorischen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen ge
prägt. Während Faktoren wie die Pro
zessorganisation oder die Pflege fall
unabhängiger Kontakte sich durch die 
IVStellen beeinflussen lassen, sind 
andere – z. B. die rechtlichen Rahmen
bedingungen – ihrem Einfluss weit
gehend entzogen. 

Hauptanliegen der Studie war es 
einerseits zu ermitteln, wie die betei
ligten Akteure die Zusammenarbeit 
wahrnehmen. Andererseits wurden 
die Rahmenbedingungen sowie die 
bestehenden Formen und Instrumen
te der Zusammenarbeit erhoben und 
empfehlenswerte Praktiken der 
IVStellen identifiziert. 

Bei der Eingliederung und Prüfung 
von Leistungsansprüchen versicherter 
Personen ist die Invalidenversiche
rung (IV) auf eine gute Zusammen
arbeit mit den behandelnden Ärztin
nen und Ärzten angewiesen. Diese 
verfügen über wertvolle Informatio
nen zum Gesundheitszustand und zu 
den mobilisierbaren Ressourcen einer 
versicherten Person. Als Vertrauens
person ihrer Patientinnen und Patien
ten sind die Ärztinnen und Ärzte da
rüber hinaus wichtige Partner der IV, 
insbesondere für die Überwindung 
von Hemmnissen einer beruflichen 
Eingliederung. Für die Erhebung der 
ärztlichen Informationen stützt sich 
die IVStelle einerseits auf schriftliche 

Eine gute Zusammenarbeit zwischen der IVStelle und den behandeln
den Ärztinnen und Ärzten trägt zu einem effizienten Verlauf und einem 
adäquaten Ergebnis der IVVerfahren bei. Manchmal verläuft die 
Kooperation jedoch unbefriedigend – zum Beispiel, wenn IVStelle und 
Arzt die Arbeitsfähigkeit einer versicherten Person unterschiedlich 
beurteilen. Die hier vorgestellte Studie hat bestehende Probleme und 
ihre Ursachen untersucht und empfehlenswerte Vorgehensweisen der 
Zusammenarbeit identifiziert.

Arztberichte, meist ein Formular mit 
Fragen u. a. zur Diagnose und zur Ar
beitsfähigkeit der versicherten Person. 
Andererseits sind aber auch weniger 
formelle Kontakte (telefonisch, Sit
zungen, EMail) möglich. Auch die 
behandelnden Ärztinnen und Ärzte 
sind an einer guten Zusammenarbeit 
interessiert: Sie wünschen sich Infor
mationen über den Verfahrensverlauf 
und eine gute Koordination des 
IVVerfahrens mit der medizinischen 
Behandlung ihrer Patientinnen und 
Patienten. 

Im Auftrag des Bundesamts für 
Sozialversicherungen untersuchte 
das Büro Vatter die Zusammenarbeit 
zwischen IVStellen und behandeln
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gen an die Objektivierbarkeit einer 
Erkrankung, was v. a. bei Schmerz
erkrankungen mit nicht eindeutigen 
Ursachen und bei psychischen Er
krankungen zu unterschiedlichen 
Einschätzungen führen kann. 

Neben den divergierenden Beur
teilungskriterien können auch unter
schiedliche Rahmenbedingungen – 
hier idealtypisch wiedergegeben – die 
Zusammenarbeit erschweren: Die 
behandelnden Ärztinnen und Ärzte 
stehen zur versicherten Person in ei
nem Auftrags und oft auch in einem 
Vertrauensverhältnis, während die 
IVMitarbeitenden eine kritischhin
terfragende Grundhaltung einneh
men müssen. Eine Kontinuität der 
persönlichen Kontakte zwischen be
handelnden Ärztinnen und Ärzten 
sowie den Fachpersonen seitens der 
IVStellen würde den Informations
austausch erleichtern. Zudem haben 
IVAngelegenheiten bei den behan
delnden Ärztinnen und Ärzten  als 
Randthema ihrer Tätigkeit eine tiefe 
Priorität. Schliesslich ist festzuhalten, 
dass auch der rechtliche Rahmen (Da
tenschutz) dem Informationsaus
tausch gewisse Grenzen setzt. 

Zufriedenheit mit der 
Zusammenarbeit schwankt 
von Fall zu Fall

In der schriftlichen Umfrage bewer
ten die IVStellen eine gute Zusam
menarbeit als erfolgsrelevant für das 
IVVerfahren. Dabei beurteilen sie 
wie auch die befragten Ärztinnen und 
Ärzte die Zusammenarbeit mehrheit
lich als eher oder als vollständig zu
friedenstellend. Die Zufriedenheit 
schwankt jedoch stark von Fall zu Fall. 
Sie hängt zusammen mit der Arbeits
weise und der Grundhaltung der be
teiligten Personen, mit der Art und 
Komplexität des zu beurteilenden 
Gebrechens, aber auch mit struktu
rellen Faktoren (z. B. mit dem Fall 
befasste medizinische Fachdisziplin) 
und mit den bisherigen Erfahrungen 
in der Zusammenarbeit. 

Die Zufriedenheit hängt auch mit 
dem Verfahrensbereich zusammen: 

Unterschiedliche Konzepte 
und hinderliche 
Rahmenbedingungen

Für die IV bildet der Grad der Ar
beitsfähigkeit der versicherten Person 
eine wichtige Grundlage  für die Zu
sprache allfälliger Eingliederungs
massnahmen oder anderer indivi
dueller Leistungen. Dazu befragt sie 
auch die behandelnden Ärztinnen 
und Ärzte. Wie die Untersuchung 
zeigt, beurteilen die Ärztinnen und 
Ärzte und die IV die Arbeitsfähigkeit 
jeweils aufgrund unterschiedlicher 
Konzepte und Massstäbe. So arbeiten 
Erstere mit einem weiteren Gesund
heits und Krankheitsbegriff als die 
IV, der soziale Aspekte stärker einbe
zieht. Sie beurteilen die Arbeitsfähig
keit tendenziell aufgrund der aktuel
len Berufstätigkeit der Person, rein 
medizinisch und aufgrund ihrer Ein
schätzung des realen Arbeitsmarkts. 
Die IV hingegen klärt ab, ob eine 
Tätigkeit auch in einem der Behinde
rung angepassten Beruf möglich ist; 
es wird der erzielbare Lohn vor und 
nach Eintritt der Behinderung vergli
chen, und es ist nicht der reale Ar
beitsmarkt ausschlaggebend, sondern 
das theoretische Konstrukt eines aus
geglichenen Arbeitsmarkts. Schliess
lich stellt die IV höhere Anforderun

Vorgehen

Die IVStellen und die Ärzteschaft 
wurden ausgewogen in die Untersu
chung einbezogen. In einer schriftli
chen Umfrage wurden erstens die 
Zufriedenheit mit der Zusammenar
beit erhoben und bestehende Schwie
rigkeiten sowie Verbesserungspoten
zial eruiert. Befragt wurden die 26 
kantonalen IVStellen sowie behan
delnde Ärztinnen und Ärzte in fünf 
Kantonen (n = 325). Zweitens wurden 
anhand von Dokumentenanalysen und 
Informationsgesprächen die Organi
sation, Instrumente und Prozesse der 
IVStellen in den ausgewählten Kan
tonen exemplarisch untersucht. Diese 
Fallstudien wurden ergänzt durch je 
ein Gruppeninterview mit Mitarbei
tenden der IVStellen und je drei Leit
fadengesprächen mit behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten aus den jewei
ligen Kantonen. Ausgehend von den 
Untersuchungsresultaten diskutierten 
drittens Vertreter der IVStellen und 
Ärzteschaft in je einem Workshop in 
der französischen Schweiz und in der 
Deutschschweiz basierend auf den 
durchgeführten Untersuchungen, wie 
sich die Zusammenarbeit erfolgver
sprechend gestalten lässt. Daraus lei
teten die Autoren der Studie empfeh
lenswerte Praktiken ab.

Forschungsleitendes Wirkungsmodell: Einflussfaktoren 
der Zusammenarbeit G1

 

Quelle: Lit. Bolliger/Féraud

Rechtliche und strukturelle
Rahmenbedingungen

Arbeitsweise und
Prozesse der IV-Stelle

Ressourcen der Zusammenarbeit:
Zeit, Wissen, ähnliche Ziele und Erwartungen, Vertrauen

Qualität der Zusammenarbeit

Persönliche Faktoren
der beteiligten Personen



Soziale Sicherheit CHSS 5/2015 277

Zusammenarbeit IV-Stellen und behandelnde Ärztinnen und ÄrzteInvalidenversicherung

Wissen der Ärztinnen und Ärzte über 
die Instrumente, Organisation und 
Abläufe der IV sowie das Vertrauen 
zwischen der Ärzteschaft und den 
IVMitarbeitenden begrenzt ist. Die 
fragile Vertrauensbasis beeinträchtigt 
auch die Bereitschaft, die ohnehin 
knapp bemessene Zeit in die Zusam
menarbeit zu investieren.

Ansätze zur Stärkung der 
Zusammenarbeit

Basierend auf dem Vergleich der 
Instrumente, Organisation und Ab
läufe der fünf näher untersuchten 
IVStellen identifiziert die Studie drei 
Stossrichtungen, die einer Demotiva
tion der Ärzteschaft entgegenwirken 
und die Zusammenarbeit stärken 
sollen (vgl. Grafik G2). Zumeist sind 
entsprechende Lösungen in mindes
tens einem Kanton bereits umgesetzt 
worden und haben den Charakter von 
Good Practices: Ein zielgerichtetes 
Einholen von Arztberichten sowie ein 
optimierter weiterer Austausch zwi
schen IV/RAD und behandelndem 
Arzt, behandelnder Ärztin verbessern 
die Zusammenarbeit im Einzelfall. 
Beide Ansätze wie auch die Pflege 
fallunabhängiger Kontakte stärken 

anerkannter Mangel an direkter 
Kommunikation und die trotz Verbes
serungen zum Teil  immer noch zu 
langen Wartezeiten auf Arztberichte 
sowie zu lange Verfahrensdauern. 
Schliesslich empfinden es beide Seiten 
bisweilen als schwierig, ihre jeweiligen 
Partner im Verfahren zu erreichen. 

Diese Schwierigkeiten verstärken 
sich teils gegenseitig: Die bestehende 
Wahrnehmung in der Ärzteschaft, 
dass die IV ihre Beurteilungen nicht 
genügend ernst nehme, wirkt auf Ärz
tinnen und Ärzte demotivierend. Dies 
wiederum dürfte sich auf die Warte
zeiten der IV auf Informationen der 
behandelnden Ärztinnen und Ärzte 
und im schlechteren Fall auch auf die 
Qualität ihrer Einschätzungen aus
wirken und somit den Bedarf der IV 
an eigenen Abklärungen steigern. Der 
von beiden Seiten konstatierte Man
gel an Kommunikation dürfte sich 
ebenfalls negativ auf das gegenseitige 
Vertrauen auswirken.

Hinsichtlich der genannten Erfolgs
faktoren für eine gute Zusammenar
beit ergibt sich somit,  basierend auf 
diesen Erkenntnissen, eine ambiva
lente Bilanz: Während die Erwartun
gen und Ziele der Beteiligten grund
sätzlich miteinander vereinbar schei
nen, ist davon auszugehen, dass das 

Bei den medizinischen Massnahmen 
beurteilten die Befragten die Zusam
menarbeit in mehr als drei Viertel 
aller Verfahren zumindest als eher 
zufriedenstellend. Bei der Rentenprü
fung – hier kommen die beschriebe
nen unterschiedlichen Beurteilungs
konzepte voll zum Tragen –  gilt dies 
nur für etwas mehr als die Hälfte der 
Fälle. Bei der Eingliederung und den 
Rentenrevisionen liegt der entspre
chende Anteil dazwischen.

Quellen der Unzufriedenheit

Häufige Ursachen von Unstimmig
keiten sind Diskrepanzen zwischen 
den behandelnden Ärztinnen und 
Ärzte sowie den von der IV einge
setzten Gutachtern in ihrer Beurtei
lung der Arbeitsfähigkeit einer versi
cherten Person. Die IVStellen be
mängeln, dass Arztberichte bisweilen 
wenig informativ sind, insbesondere 
in Bezug auf die funktionellen Ein
schränkungen der versicherten Per
son; auch bestehen Zweifel an der 
Unabhängigkeit der behandelnden 
Ärztinnen und Ärzte. Letztere wiede
rum weisen darauf hin, dass sie die 
einzigen Medizinerinnen und Medi
ziner im Verfahren sind, deren Beur
teilung auf einer längerfristigen Be
obachtung der versicherten Person 
basiert. Ein bedeutender Teil der 
befragten Ärztinnen und Ärzte äus
sert zudem grosse Zweifel an der 
Qualität und Unabhängigkeit exter
ner Gutachten.

Die IVStellen sowie die Ärztinnen 
und Ärzte nannten in den Befragun
gen weitere Gründe, die bei der Zu
sammenarbeit im Einzelfall zu Unzu
friedenheit führen können. So neh
men IVMitarbeitende die Ärztinnen 
und Ärzte teilweise als zu wenig ein
gliederungsorientiert wahr, während 
diese die IV diesbezüglich bisweilen 
als zu forsch erleben. Ebenfalls er
wähnt werden mangelndes Wissen der 
behandelnden Ärztinnen und Ärzte 
über die Verfahrensabläufe und Ins
trumente der IV (was ärzteseitig teil
weise eingeräumt wird), ein beidseitig 

Empfehlungen für die Zusammenarbeit und ihre 
erwarteten Wirkungen G2

 

Quelle: Lit. Bolliger/Féraud
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Zusammenarbeit und  Zufriedenheit 
unter den beteiligten Akteuren zu 
verbessern. Sie zielen im Kern darauf 
ab, die formalisierte schriftliche Kom
munikation auf das Zweckmässige zu 
beschränken sowie beidseitig den 
persönlichen Kontakt zu suchen, wo 
dieser schneller zum Ziel führt. Sie 
sorgen dafür, dass die Haltung und 
Arbeitsweise des jeweils anderen bes
ser verstanden werden und fördern 
die gegenseitige Wertschätzung. Die 
grundlegenden Differenzen zwischen 
Medizin und Versicherungsmedizin 
werden weiterhin zu unterschiedli
chen Einschätzungen ihrer Vertreter 
über die Erwerbsfähigkeit versicher
ter Personen im IVVerfahren führen. 
Gegenseitige Wertschätzung kann 
jedoch dazu beitragen, dass auch in 
solchen Fällen der Informationsaus
tausch funktioniert, das IVVerfahren 
adäquat und zielgerichtet verläuft und 
gut mit der medizinischen Behand
lung koordiniert wird.

Christian Bolliger, Dr. rer. soc., Projektleiter 
Büro Vatter, Politikforschung & -beratung 
E-Mail: bolliger@buerovatter.ch

Marius Féraud, lic. rer. soc., Projektleiter 
Büro Vatter, Politikforschung & -beratung 
E-Mail: feraud@buerovatter.ch

Bezug auf möglicherweise abwei
chende Einschätzungen und die 
Koordination des IVVerfahrens 
mit der medizinischen Behandlung 
sollte sichergestellt sein, dass die 
behandelnde Ärztin oder der be
handelnde Arzt rechtzeitig über 
wichtige Schritte im Verfahren (Be
ginn einer Massnahme, Gutachten, 
Vorbescheid, Entscheid) informiert 
ist. Dabei ist zu klären, welche Rol
le der versicherten Person bei die
sem Austausch zukommt und wie 
der Schutz ihrer Persönlichkeits
rechte (Bevollmächtigung der 
IVStelle zur Herausgabe von In
formationen) sichergestellt ist. Da 
die IVStellen die Anforderung an 
die Vollmacht zur Herausgabe von 
Informationen unterschiedlich be
urteilen, empfiehlt sich diesbezüg
lich eine Klärung durch den Bund. 
Schliesslich  ist es gerade bei kom
plexen Fällen ratsam, Entscheide in 
einer auch für juristische Laien 
nachvollziehbaren Sprache zu be
gründen. 

3. Fallunabhängige Kontakte pflegen: 
Die Untersuchung beleuchtete v. a. 
zwei Ansätze, die sich unabhängig 
von einzelnen Verfahren zur Kon
taktpflege und Vertrauensbildung 
eignen: So empfiehlt es sich zum 
einen, bei der Organisation und 
Durchführung von Informations 
und Schulungsveranstaltungen auf 
bestehende Netzwerke und Gefäs
se der Ärzteschaft zurückzugreifen 
(z. B. regionale Qualitäts und Fort
bildungszirkel). Zum anderen be
währen sich  verbindlichere Zusam
menarbeitsformen. Beispiele hier
für sind das gemeinsame Erarbeiten 
einer Zusammenarbeitsvereinba
rung zwischen der IVStelle und 
einer medizinischen Fachgesell
schaft oder das gemeinsame Ent
wickeln einfacher Arbeitsinstru
mente wie z. B. ein Erinnerungs
schreiben für Arztberichtformulare.

Fazit

Die in der Studie identifizierten 
Vorgehensweisen tragen dazu bei, die 

darüber hinaus das gegenseitige Ver
trauen. Sie fördern das Wissen über 
die Kompetenzen, Aufgaben und Ver
antwortung der jeweiligen Partner 
und senken die zeitliche Belastung 
bei der Zusammenarbeit.
1. Zielgerichtetes Einholen von Arzt-

berichten: Schriftliche Arztberichte 
mittels Formular sollte die IVStel
le nicht routinemässig in allen Fäl
len einholen, sondern – unter Nut
zung bestehender Vorinformatio
nen (Gespräche, Berichte z. B. 
anderer Institutionen) – nur dann, 
wenn Bedarf besteht. Sie sollte Be
richte nach Möglichkeit nur bei 
Ärztinnen und Ärzten anfordern, 
die relevante Aussagen zum Fall 
machen können. Dabei sollten 
möglichst auch gezielt auf den kon
kreten Fall bezogene Fragen ge
stellt werden. Es sollten Freiheiten 
bei der Form des Ausfüllens ge
währt und signalisiert werden (In
halt vor Form). Die Begleitkom
munikation sollte primär partner
schaftlich formuliert sein und die 
Erwartungen an die Ärzteschaft 
klären. Erinnerungen säumiger 
Ärztinnen und Ärzte sollten nach 
Möglichkeit mündlich erfolgen. 
Der Vertrauensbildung zuträglich 
dürfte zudem sein, wenn die 
IVStelle Gesprächsbereitschaft 
signalisiert.

2. Optimierter weiterer Austausch: 
Über das Einholen von Formular
berichten hinaus kann sowohl sei
tens der IVStelle als auch der be
handelnden Ärztinnen und Ärzte 
das Bedürfnis nach einem weiteren 
Austausch bestehen (Vervollstän
digung der Informationen, Koordi
nation von IVVerfahren mit ärzt
licher Behandlung, Transparenz 
über abweichende Einschätzungen 
schaffen). Im optimalen Fall ist da
bei die Erreichbarkeit der zustän
digen Personen sichergestellt – z. B. 
durch Kontaktstellen bei der 
IVStelle, dem RAD, aber auch in 
Kliniken und der Arztpraxis. Der 
Austauschkanal sollte situativ ge
wählt werden. Eingliederungsmass
nahmen sollten gemeinsam koor
diniert und begleitet werden. In 
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